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kam.) wahrscheinlich entsprach der 863 genannte Missatsprengel 
aus den Grafschaften Touraine, Anjou und Maine damals dem 
Herzogtum); als 856 Karl der kahle das Herzogtum seinem 
Sohn Ludwig II. übertrug, scheint eine Erweiterung eingetreten 
;u sein) denn die Annalen von St. Berlin betonen, das Herzogtum 
reichte bis zur Straße Tours-Paris b), das heißt einschließlich 
aller Gebiete bis nach Blois, Orleans und Etampes, so weit 
eben die Stratze zog. Der große Aufstand von 858 vertrieb Lud­
wig II. aus diesem Gebiet, das nach dem Aufstand 861 an Robert 
den Tapferen überging) und 886 auf ganz Neustrien ausgedehnt 
wurde?) Wie bei der Mark Toulouse scheint auch hier die Mark 
das ganze Grenzgebiet umfaßt zu haben, die Grafschaft Reimes 
zur Mark und nicht zum Herzogtum Maine gehört zu haben?)

Die Bretonische Mark ist also vermutlich aus dem 
älteren Dukat von Maine abgegliedert, wie die 
spanische Mark aus dem Dukat von Toulouse und die 
Ostmark aus Bayern; sie ist nicht nur der Vorläufer 
des Herzogtums Bretagne, sondern durch die Ver­
bindung mit poitou auch an der Entstehung des Her­
zogtums Aquitanien beteiligt. Die Entwicklung vom 
Herzogtum zum Aufmarschraum, dann die verselbständigung 
dieses letzteren als Mark wiederholen sich also im Westen.

verfassungsrechtlich werden durch all diese Tatsachen nur die 
Ergebnisse bestätigt, die sich aus den Verhältnissen der Ostmark, 
Friauls und der spanischen Mark samt ihren Teilen ergaben. 
Die große Rolle, die am Ende des 9. Jahrhunderts gerade im 
Westfrankenreich der Besitz markgräflicher Gewalt für die Ent­
stehung der großen Herzogtümer spielt, kann nur erklärt werden, 
wenn man annimmt, daß dem Markgrafen gegenüber den 
ihm unterstellten Grafen die Rechte eines Ober-
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